
BV/08/22-001
Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zu den 
eingegangenen Einsprüchen zum Beschluss 

über die Umbenennung/Umnummerierung  der 
Wochenendsiedlung Bad Kleinen im 

Anhörungsverfahren
Organisationseinheit:
Bauamt

Datum
04.01.2022

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten 
und Umwelt Bad Kleinen (Vorberatung) 19.01.2022 Ö
Gemeindevertretung Bad Kleinen 
(Entscheidung) 23.02.2022 Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen nimmt zu den eingegangenen Einsprüchen 
wie folgt Stellung:

1. Der obere Abschnitt der Wochenendsiedlung wird mit einem 
Übersichtsschild ausgestattet und die Eigentümer behalten ihre 
Hausnummern eine Umnummerierung findet für diesen Bereich nicht statt.

2. Der Beschluss VO/GV08/2020-2389 wird durchgesetzt

Sachverhalt

Durch die Verwaltung wurden die betroffenen Grundstückseigentümer schriftlich 
angehört. Aus dem oberen Bereich haben 12 Grundstückseigentümer Einspruch 
bzw. ihre Bedenken angemeldet. Es sind auf dem Luftbild weitere Grundstücke 
markiert, da einige Grundstückseigentümer mehrere Grundstücke besitzen.

Durch einen Anwohner wurde eine Möglichkeit vorgeschlagen, die Hausnummern 
beizubehalten und im Einmündungsbereich eine Tafel mit einer entsprechenden 
Hausnummernübersicht zur Orientierung anzubringen.
Die Einwendungen sind der Anlage beigefügt, bei Einspruch 7 ist auch ein 
Beispielbild des vorgeschlagenen Übersichtsschildes beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 gekennzeichnetes Luftbild mit den Einsprüchen (nichtöffentlich)

2 Einspruch 1 (nichtöffentlich)

3 Einspruch 2 (nichtöffentlich)



4 Einspruch 3 (nichtöffentlich)

5 Einspruch 4 (nichtöffentlich)

6 Einspruch 5 (nichtöffentlich)

7 Einspruch 6 (nichtöffentlich)

8 Einspruch 7 (nichtöffentlich)

9 Einspruch 8 (nichtöffentlich)

10 Einspruch 9 (nichtöffentlich)

11 Einspruch 10 (nichtöffentlich)

12 Einspruch 11 (nichtöffentlich)

13 Einspruch 12 (nichtöffentlich)


	Beschlussvorschlag
	Sachverhalt
	Finanzielle Auswirkungen
	Anlage/n

